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 Veröffentlicht am 09.11.1995

Norm

SGG §12 Abs1 IH

SGG §23a

StGB §32

StGB §34

Rechtssatz

Gerade die psychische Labilität, wie sie im Lebensweg des Angeklagten sinnfälligen Ausdruck 5ndet, erfordert eine

hinreichend abschreckende Wirkung der Strafe. Daß er bereit ist, sich einer Entziehungskur zu unterziehen, vermag

daran nichts zu ändern und könnte nur im Rahmen der Bestimmung des § 23 a SGG Berücksichtigung finden.
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